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Zehn Jahre nachdem der 
Zweckverband Abfallwirt-
schaft Region Trier (A.R.T.) um 
die Landkreise Bernkastel-
Wittlich, Vulkaneifel und den 
Eifelkreis Bitburg-Prüm erwei-
tert wurde, steht er trotz ver-
gangener Herausforderungen 
wie der Sanierung von Altde-
ponien und der Vereinheitli-
chung von Sammelsystemen 
wirtschaftlich kerngesund da. 
Vom erfolgreichen Wirtschaf-
ten des Zweckverbandes pro-
fitieren auch die Bürger in 
der Region Trier. In der Ver-
bandsversammlung wurde 
eine Empfehlung für die Fest-
setzung der Abfallgebühren 
für das Jahr 2026 ausgespro-
chen. Demnach sollen die Jah-
resgrundgebühren im Eifel-
kreis Bitburg-Prüm sowie den 
Landkreisen Bernkastel-Witt-
lich und Vulkaneifel zum 1. Ja-
nuar 2026 sinken. In der Stadt 
Trier und im Landkreis Trier-
Saarburg wurden die Gebüh-
ren bereits 2024 gesenkt. Nun 
werden sie wegen des Abhol-
Services für Grünschnitt, den 
es in den anderen Gebieten 
nicht gibt, leicht angepasst. 
Der endgültige Beschluss der 
Gebühren obliegt den Kreista-
gen und dem Trierer Stadtrat.

Einheitliche  
Basisgebühr für die 

Region Trier
Mit dem Jahr 2026 beginnt 
aus Sicht des Zweckverbandes 
eine neue Zeit- beziehungs-
weise Gebührenrechnung. 
Grundlage der Gebührenemp-
fehlung des Verbands ist eine 

Zeitenwende bei der Kalkulation der Abfallgebühren

einheitliche Basisgebühr, also 
eine gleiche Gebühr für glei-
che Leistungen im gesamt-
en Verband. Dieses Ziel wird 
mit den neuen Gebührensät-
zen erreicht. Lediglich kleine-
re Differenzen im Eigenkapi-
tal der einzelnen Landkreise 
führen noch zu leichten Ab-
weichungen zwischen den Ge-
bührensätzen. 
Damit ist das gelungen, was 
Ziel der Erweiterung des 
Zweckverbandes A.R.T. war: 
Die Optimierung der Kreis-
laufwirtschaft in der Region 
und die Nutzung von Syner-
gieeffekten durch einen ge-
wachsenen Verband. In den 
vergangenen zehn Jahren 
wurden zahlreiche Herausfor-
derungen gemeistert: Von un-
terschiedlichen Sammelsyste-
men in den Haushalten über 
notwendige Sanierung von 
Altdeponien bis hin zu höchst 
unterschiedlicher Eigenkapi-
talausstattung.

Wie setzt sich die 
Jahresgrundgebühr 

zusammen?
In der Jahresgrundgebühr sind 
bereits alle Basisleistungen 
wie die Leerungen der Restab-
falltonne und der Papiertonne 
(jeweils 13 Mal im Jahr) oder 
die Entsorgung der Bioabfäl-
le enthalten. Die neu einge-
führte zweimalige Abholung 
von Alttextilien pro Jahr ist da-
mit genauso abgegolten wie 
die Sperrabfallabholung (bis 
zu vier Mal im Jahr). Auch die 
Annahme von Problemabfäl-
len und von Elektroaltgerä-

ten ist durch die Gebühr ab-
gedeckt. Ab 2026 können 
Sperrabfälle anstelle von zwei 
Abholungen nach Voranmel-
dung zweimal im Jahr an den 
Entsorgungsstandorten sogar 
gebührenfrei angeliefert wer-
den. Voraussetzung dafür ist 
allerdings eine Anmeldung 
und die Verwendung eines 
QR-Codes. Aber die Jahres-
grundgebühr finanziert auch 
Dinge, die man als Bürger 
nicht gleich sieht. So werden 
Deponien saniert, Wertstoff-
höfe betrieben, widerrecht-
liche Ablagerungen entsorgt, 
abfallpädagogische Projekte in 
Schulen und Kindergärten un-
terstützt oder durch aktive Ab-
fallberatung viel zum Schutz 
von Umwelt und Ressourcen 
beigetragen.

Gebühren 2026
Konkret wirken sich die ge-
planten Gebührenanpas-
sungen in den Landkreisen 
und in der Stadt Trier wie folgt 
aus:

Landkreis Bernkastel-Wittlich
Nach einer Gebührensen-
kung im vergangenen Jahr 
um durchschnittlich 24 Pro-
zent sollen die Jahresgrundge-
bühren erneut sinken.
80 Liter Restabfalltonne: 
98,50 Euro (2026) /  
112,52 Euro (2025)

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Da der Eifelkreis über ver-
gleichsweise viel Eigenkapi-
tal verfügt, kann die ohnehin 
bereits günstige Grundgebühr 
weiter gesenkt werden.

80 Liter Restabfalltonne: 
95,30 Euro (2026) /  
106,71 Euro (2025)

Landkreis Trier-Saarburg / 
Stadt Trier
Weil Stadt und Landkreis in 
den Vorjahren Überschüsse 
erwirtschaftet hatten, konn-
ten die Gebührensätze zum 1. 
Januar 2024 um durchschnitt-
lich 15 Prozent gesenkt wer-
den (80 Liter Restabfalltonne 
2023: 112,27 Euro). Nun sol-
len sie wieder an die kalku-
lierte einheitliche Basisgebühr 
(99,29 Euro) angepasst wer-
den. Anders als in den rest-
lichen Landkreisen ist in der 
Jahresgrundgebühr auch die 
Abholung von Grünschnitt 
enthalten.
80 Liter Restabfalltonne: 
110,90 Euro (2026) /  
95,43 Euro (2025)

Landkreis Vulkaneifel
Da der Landkreis noch nicht 
die nötige Eigenkapitalausstat-
tung aufweist, sind die Gebüh-
ren im Verhältnis höher als im 
restlichen Verbandsgebiet. Je-
doch profitiert der nach der 
Einwohnerzahl kleinste Land-
kreis von den besseren Kondi-
tionen, die der Zweckverband 
aufgrund seiner Größe z. B. bei 
Abschluss von Verwertungs-
verträgen erhält. Die Jahres-
grundgebühr wird in den kom-
menden Jahren noch deutlich 
weiter abgesenkt werden kön-
nen.
80 Liter Restabfalltonne: 
139,80 Euro (2026) /  
148,80 Euro (2025)
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Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stellen an:

Sachbearbeitung im Bereich Qualitäts-
management und verwaltungs-
rechtliche Verfahren (m/w/d)

im Fachbereich 32 - Veterinärdienst, 
Landwirtschaft  und Weinbau

- Vollzeit, A 11 LBesG/EG 9c TVöD, unbefristet -

Psychologe innerhalb des sozial-
psychiatrischen Dienstes (m/w/d)

im Fachbereich 33 - Gesundheit
- Teilzeit/Vollzeit (50 % - 100 %), EG 13 TVöD, 

zunächst befristet bis zum 30.04.2027 -

Sachbearbeitung (m/w/d)
für das Jobcenter Bernkastel-Witt lich 

 - Vollzeit, A 10 LBesG/EG 9c TVöD, unbefristet -

Die vollständigen Stellenausschreibung fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

Öff entliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Diese öff entlichen Bekanntmachungen  und Ausschreibungen fi nden Sie auch 

im Internet unter htt ps://www.bernkastel-witt lich.de/kreisverwaltung/
oeff entliche-bekanntmachungen/ bzw. htt ps://www.bernkastel-witt lich.de/

kreisverwaltung/vergaben/.

Öff entliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öff entlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Witt lich, jeweils in den aktuell 
gülti gen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichti gt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Witt lich, Fachbereich 12 – 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Witt lich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürft ige Entscheidung ge-
troff en hat.
Betroff ene/r: Eridion Kapllani
letzte bekannte Anschrift :  Pallati  Bu-
qesia, Rruga Pavaresia, Lagjia Plazh 13
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: Rewa I und II vom 21.08.2025 
und 01.10.2025, Az.: 12-12-34101-56-
K-008577
Das Schrift stück kann von der/dem 

Betroff enen oder von einer durch 
sie/ihn bevollmächti gten Person bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich,  Fachbereich 12 – Jugend und 
Familie, Kurfürstenstraße 16, 54516 
Witt lich, eingesehen werden. Durch 
die öff entliche Zustellung werden Fri-
sten in Gang gesetzt, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. Die Ent-
scheidung gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft , wenn 
der/die Betroff ene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schrift lich oder zur Niederschrift  bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt -
lich Widerspruch einlegt.

Witt lich, 30.09.2025
Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich
Fachbereich 12 – Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Witt lich
Im Auft rag
gez. Beatrice Kett el

(Fortsetzung von Seite 1)

Der Zweckverband A.R.T. lädt 
am Freitag, 17. Oktober 2025 
von 15 bis 19 Uhr zu einer Klei-
dertauschbörse auf sein Be-
triebsgelände in Trier-Süd (Lö-
wenbrückener Straße 13/14) 
ein. Teilnehmen kann jeder, 
der Lust hat nach neuen Lieb-
lingsstücken zu stöbern. Mit-
gebracht werden dürfen bis 
zu fünf gut erhaltene Stücke – 
egal ob Frauen- oder Männer-
kleidung, kleine oder große 
Größen, Sommer- oder Win-
termode. Accessoires wie 
Handtaschen und Schuhe kön-
nen ebenfalls getauscht wer-
den. Auch wer selbst nichts 

dabei hat, darf seine Fund-
stücke mit nach Hause neh-
men.
Bereits zum dritt en Mal ver-
anstaltet der Zweckverband 
Abfallwirtschaft  Region Trier 
(A.R.T.) die Kleidertauschbörse 
und möchte damit eine Mög-
lichkeit schaff en, Kleidung ein 
neues Leben zu schenken. 
Denn der nachhalti ge Umgang 
mit Kleidung schont die Um-
welt.
Die Teilnahme an der Kleider-
tauschbörse ist kostenlos. Üb-
rig gebliebene Kleidung wird 
gespendet. Weitere Infos un-
ter www.art trier.de.

Kleidertauschbörse des A.R.T.
Günsti gere 60 Liter 

Restabfalltonne

Ab dem kommenden Jahr sol-
len kleinere Haushalte mit 
drei oder weniger Personen in 
der Region Trier mehr Flexibi-
lität bei der Gestaltung ihrer 
Jahresgrundgebühr bekom-
men. Denn ab 1. Januar 2026 
wird es möglich sein, eine klei-

nere und günsti gere 60-Liter-
Restabfalltonne zu bestellen. 
Derzeit ist für diese Haushalte 
die 80-Liter-Tonne die kleinste 
verfügbare Größe. Auch wer 
eine Tonne für Windel- und In-
konti nenzmaterial hat, kann 
auf eine 60-Liter-Tonne um-
steigen.
Der Zweckverband A.R.T. wird 
– nachdem die Beschlüsse 
der Kreistage und des Stadt-
rats Trier vorliegen – die ge-
änderten Gebühren auf seiner 
Website veröff entlichen.
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Die Kreisverwaltung Bern-
kastel-Wittlich unterstützte 
auch in diesem Jahr den Kin-
dertag der Verbandsgemein-
de Bernkastel-Kues. Die Kin-
der konnten an verschiedenen 
Bastel-, Lese- und Bewegungs-
angeboten teilnehmen. Den 
Eltern standen Mitarbeitende 
der Fachbereiche Jugend und 
Familie (Jugendamt) und Ge-
sundheit (Gesundheitsamt) 
der Kreisverwaltung für Ge-
spräche zur Verfügung. 
Dabei informierte das Ge-
sundheitsamt über die Förde-
rung der Lesekompetenz, ge-
treu nach dem Motto: „Lesen 

macht Spaß“. Das Jugendamt 
gab Auskunft über die Themen 
Kinderschutz, Kinderrechte, 
Familienbildung, Vormund-
schaft und Pflegekinder. Unter 
dem Leitsatz „Kinder haben 
eine Stimme“ erfolgte ein Aus-
tausch mit den Kindern und 
Jugendlichen über ihre Rech-
te. Die zahlreichen Ideen zu 
der Frage „Warum ist unsere 
Stimme wichtig?“ wurden in 
einem bunten Schaubild sicht-
bar gemacht.
Der Kindertag war für alle Be-
teiligten ein voller Erfolg – ge-
prägt von Spiel, Spaß und in-
formativem Austausch.

Kreisverwaltung unterstützt 
Kindertag in Bernkastel-Kues

blikumsverkehr geschlossen. 
Auch in den darauffolgenden 
Tagen kann es unter Umstän-
den noch zu Einschränkungen 
bei der Terminvergabe oder 
zu längeren Wartezeiten kom-
men. 
Die Umstellung wird von der 
KommWIS, dem zuständigen 
IT-Dienstleister, durchgeführt. 
Die Landkreise haben keinen 
Einfluss auf den Zeitpunkt 
oder die Dauer der Arbeiten. 
Die jeweiligen Landkreise in-
formieren auf ihren Interne-
tseiten, sobald die Umstel-
lung abgeschlossen ist, und 
schalten dann auch wieder 
nach und nach Termine frei. 
Es lohnt sich daher, regelmä-

ßig einen Blick in die Termin-
buchung zu werfen. Bereits 
gebuchte, aber nicht mehr 
benötigte Termine sollen die 
Bürgerinnen und Bürger wie-
der stornieren, damit andere 
diese nutzen können.
Alle Beteiligten arbeiten mit 
Hochdruck daran, die Ein-
schränkungen für die Bürge-
rinnen und Bürger so gering 
wie möglich zu halten und den 
gewohnten Service mit kurzen 
Terminvorlaufzeiten schnellst-
möglich wiederherzustel-
len. Die Umstellung legt den 
Grundstein für eine moder-
ne, effiziente und serviceori-
entierte Bearbeitung von Kfz-
Zulassungen.

Softwareumstellung: Kfz-Zulassungsstellen  
im IKZ-Verbund zeitweise geschlossen

Über die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich können 
Euro-WC-Schlüssel zur Nut-
zung von behindertenge-
rechten Toiletten an öffent-
lichen Autobahnen und in 
vielen Städten und Gemein-
den Deutschlands und Euro-
pas bezogen werden. Mit dem 
Schlüssel können auch man-
che Schranken geöffnet wer-
den, die eine barrierefreie Zu-
fahrt auf öffentlich genutzten 
Grundstücken ermöglichen, 
die ansonsten gesperrt ist. 
Auch der neu aufgelegte Be-
hindertentoilettenführer „Der 
Locus“ kann bei der Kreisver-
waltung erworben werden, in 
dem europaweit rund 12.000 
Standorte von Behinderten-
toiletten aufgelistet und be-
schrieben. Der Schlüssel und 
das Buch (Auflage 2022) kön-
nen bei der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Bürgerbe-
ratung (06571 14-2700) wäh-
rend der Öffnungszeiten er-
worben werden. Der Schlüssel 
kostet 28,90 €, das Buch 9,50 
€. 
Voraussetzung für den Schlüs-

Schlüssel zur Nutzung von be-
hindertengerechten Toiletten

sel ist die Vorlage des Schwer-
behindertenausweises mit 
einem Grad der Behinderung 
von mindestens 70 und Merk-
zeichen G oder wenn die Merk-
zeichen aG, B H, Bl im Schwer-
behindertenausweis vermerkt 
sind. Unabhängig vom Grad 
der Behinderung liegen die 
Voraussetzungen bei den fol-
genden Beeinträchtigungen 
vor: Mulitple Sklerose, Coli-
tis ulcerosa, Morbus Crohn, 
Blindheit, außergewöhnliche 
Gehbehinderung, Rollstuhl-
fahrer, Schwerbehinderte, die 
hilfsbedürftig sind. Wer an ei-
ner dieser Krankheiten/Be-
hinderungen leidet und noch 
keinen Schwerbehinderten-
ausweis hat beziehungsweise 
ein Grad der Behinderung von 
weniger als 70 besteht, genügt 
die Kopie eines Krankenhaus-
berichts, eines Attestes des 
behandelnden Arztes oder ein 
vergleichbares Dokument, aus 
dem die Art der Einschrän-
kung sowie die Notwendigkeit 
zur Nutzung einer behinder-
tengerechten Toilette ersicht-
lich ist. 

sungsstellen im gesamten 
IKZ-Verbund inklusive der Au-
ßenstellen bleiben am Mon-
tag, den 20. Oktober 2025, 
und Dienstag, den 21. Okto-
ber 2025, für den Publikums-
verkehr geschlossen. An die-
sen beiden Tagen sind auch 
keine Kfz-Zulassungen im 
kompletten IKZ-Verbund, das 
heißt in den Landkreisen Bern-
kastel-Wittlich, Cochem-Zell, 
Vulkaneifel sowie dem Eifel-
kreis Bitburg-Prüm möglich. 
Zudem stehen an diesen Ta-
gen keine Online-Dienste für 
Kfz-Zulassungsvorgänge zur 
Verfügung.
Die Außenstellen der Kfz-
Zulassung bleiben bis ein-
schließlich Donnerstag, den 
23. Oktober 2025 für den Pu-

Im Rahmen der Interkommu-
nalen Zusammenarbeit Eifel-
Mosel-Hunsrück (IKZ) haben 
die Landkreise Bernkastel-
Wittlich, Cochem-Zell, Vul-
kaneifel und der Eifelkreis 
Bitburg-Prüm eine gemein-
same Kfz-Zulassungsstelle er-
folgreich etabliert. 
Um geänderte gesetzliche Vor-
gaben umzusetzen, werden 
flächendeckend in Rheinland-
Pfalz alle Zulassungsstellen 
auf ein neues Fachverfahren 
umgestellt. Ende Oktober be-
trifft dies auch die Zulassungs-
stellen im IKZ-Verbund.  
Ab Freitag, den 17. Okto-
ber 2025 kommt es aufgrund 
der Softwareumstellung zu 
Einschränkungen im Kfz-Zu-
lassungsbetrieb. Die Zulas-


